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LZ | Rheinland: Herr Klingen, wie läuft 

die Ausei nan dersetzung einer Mitunter-

nehmerschaft in aller Regel ab und was 

ist daran aus Ihrer Sicht zu beachten?

J. Klingen: Zunächst einmal ist zu diffe-

renzieren zwischen einer Mitunterneh-

merschaft zwischen Familienangehöri-

gen oder einer Mitunternehmerschaft 

zwischen fremden Dritten. Bei Famili-

en-Personengesellschaften, also in der 

Regel einer Eltern-Kind-GbR, ist die 

Auflösung oft mit der Hofübergabe ver-

bunden. Statt einer Auflösung kommt 

aber in dieser Konstellation eventuell 

auch das Ausscheiden nur eines Eltern-

teils in Betracht, während das andere 

Elternteil mit dem Kind die Gesellschaft 

fortführen will. Bei fremden Dritten 

stellt sich bei einer Auflösung die Fra-

ge, ob es zukünftig noch eine Zusam-

menarbeit zwischen den Betrieben gibt 

oder nicht. Es ist also immer eine an-

lassbezogene Differenzierung vorzu-

nehmen und die zukünftige Bewirt-

schaftung des Betriebes im Blick zu 

halten. 

LZ | Rheinland: Welche steuerlichen 

Konsequenzen ergeben sich aus einer 

Auflösung?

J. Klingen: Bei der Auflösung von Per-

sonengesellschaften handelt es sich 

grundsätzlich um eine Betriebsaufgabe 

unter Aufdeckung der stillen Reserven. 

Stille Reserven nennt man die Differenz 

zwischen dem Verkehrswert und dem 

Buchwert, die in der Regel durch Ab-

schreibung oder Wertsteigerung ent-

standen ist. Im Rahmen der steuerli-

chen Beratung ist es oft das Ziel, die 

Versteuerung dieser stillen Reserven 

und somit Ertragsteuern möglichst zu 

vermeiden. Dafür hat der Gesetzgeber 

den Begriff der Realteilung aufgenom-

men und daran steuerliche Vergünsti-

gungen geknüpft. 

LZ | Rheinland: Was steckt hinter dem 

steuerrechtlichen Begriff der Realtei-

lung und was heißt das konkret?

J. Klingen: Mit Realteilung ist ursprüng-

lich die endgültige Auflösung und Ausei-

nan dersetzung einer Personengesell-

schaft durch Teilung gemeint. Soweit 

Wirtschaftsgüter nach einer solchen Tei-

lung weiterhin zu einem steuerlichen 

Betriebsvermögen gehören, kann eine 

Aufdeckung stiller Reserven unterblei-

ben. Die vorhandenen Buchwerte sind 

in dem neuen Unternehmen daher un-

verändert fortzuführen. Neuerdings un-

terscheidet der Bundesfinanzhof zwi-

schen der „echten“ und der „unechten“ 

Realteilung. Mit der „echten“ Realtei-

lung ist die tatsächliche Auflösung der 

Mitunternehmerschaft gemeint, wäh-

rend bei der „unechten“ Realteilung das 

Ausscheiden eines Mitunternehmers 

aus einer ansonsten fortbestehenden 

Mitunternehmerschaft definiert wird. 

Die Buchwertfortführung ist jedoch für 

beide Konstellationen möglich.

LZ | Rheinland: Und welche weiteren 

Voraussetzungen müssen für eine Buch-

wertfortführung vorliegen?

J. Klingen: Eine Buchwertfortführung 

setzt voraus, dass den bisherigen Mit-

unternehmern entweder Teilbetriebe, 

bestimmte Mitunternehmeranteile oder 

einzelne Wirtschaftsgüter zugewiesen 

werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob 

es Wirtschaftsgüter sind, die der Gesell-

schaft alleine gehören. Diese Wirt-

schaftsgüter werden in der Gesell-

schaftsgesamthandsbilanz erfasst. Es 

können aber auch die Wirtschaftsgüter 

verteilt werden, die nur einem der Ge-

sellschafter gehören, was häufig beim 

Grund und Boden oder Gebäuden der 

Fall ist. Diese Wirtschaftsgüter werden 

steuerlich in einer sogenannten Son-

derbilanz erfasst. Entscheidend ist, 

dass die dem Realteiler zugeordneten 

Wirtschaftsgüter nach der Teilung oder 

dem Ausscheiden einem Betriebsver-

mögen zugeführt werden.

LZ | Rheinland: Gibt es aktuelle Fälle 

zur Realteilung aus der Rechtsprechung 

und welche Änderungen ergeben sich 

daraus für die steuerliche Praxis?

J. Klingen: Ja, solche Fälle gibt es. So-

gar der Bundesfinanzhof, der BFH, das 

höchste deutsche Finanzgericht, hatte 

erst kürzlich in einigen Verfahren zu 

entscheiden, in denen die Finanzver-

waltung die stillen Reserven lieber 

schon im Zeitpunkt der Ausei nan-

dersetzung versteuert hätte. Inhaltlich 

ging es um die sogenannte Sachwertab-
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findung. Dabei bekommen Gesellschaf-

ter anstatt eines Abfindungsanspruchs 

in Geld einzelne Wirtschaftsgüter über-

tragen. Streitig war dabei speziell die 

Frage, ob eine begünstigte Sachwertab-

findung unter Buchwertfortführung 

auch mit Einzelwirtschaftsgütern erfol-

gen kann. Der BFH hat dies inzwischen 

zugunsten der Steuerpflichtigen ent-

schieden. 

LZ | Rheinland: Hat diese Rechtspre-

chung auch Auswirkungen auf Mitunter-

nehmerschaften in der Land- und Forst-

wirtschaft?

J. Klingen: Auch wenn der BFH über 

gewerbliche Fälle entschieden hat, hat 

er damit die klassische Ausei nan-

dersetzung von landwirtschaftlichen 

Mitunternehmerschaften insbesondere 

zwischen Familienangehörigen eben-

falls geklärt. Häufig wird eine Eltern-

Kind-GbR mit der Beantragung der Al-

tersrente durch das Elternteil aufgelöst. 

Wenn noch keine Eigentumsübertra-

gung auf das Kind erfolgen soll, wird 

häufig der Weg gewählt, dass das El-

ternteil sämtliche Flächen und Gebäude 

dem Kind verpachtet und das Kind an-

schließend als Einzelunternehmer auf 

der Pachtfläche des Elternteils den ope-

rativen Betrieb fortführt. Mit der neuen 

BFH-Rechtsprechung ist nun geklärt, 

dass diese Art der Ausei nan dersetzung 

einer Eltern-Kind-GbR in der Land- und 

Forstwirtschaft steuerneutral, also oh-

ne Aufdeckung von stillen Reserven, 

umgesetzt werden kann. 

LZ | Rheinland: Das hört sich nach ei-

ner deutlichen Erweiterung der Gestal-

tungsmöglichkeiten an. Gibt es weitere 

Besonderheiten, die dringend beachtet 

werden sollten? 

J. Klingen: Ja, werden einzelne Wirt-

schaftsgüter im Rahmen einer Realtei-

lung in das Betriebsvermögen eines Ge-

sellschafters überführt, greift eine 

Sperrfrist. Erfolgt eine Veräußerung 

oder Entnahme innerhalb von drei Jah-

ren nach Abgabe der Steuererklärung 

der Mitunternehmerschaft für den Ver-

anlagungszeitraum der Realteilung, 

müssen sie rückwirkend neu bewertet 

werden. Hintergrund ist, dass eine Ver-

steuerung verschoben wurde. Zu einem 

späteren Zeitpunkt wird die Versteue-

rung dann rückwirkend nachgeholt. 

Dies gilt aber nur für die wesentlichen 

Wirtschaftsgüter, wie Grund und Boden 

und Gebäude, nicht aber für das Inven-

tar, also Maschinen, Tiere oder auch 

Vorräte. Diese können ganz normal ver-

äußert werden, dafür gilt keine Frist. 

LZ | Rheinland: Herr Klingen, was 

möchten Sie unseren Leserinnen und 

Lesern abschließend noch zu diesem 

Thema mit auf den Weg geben?

J. Klingen: Das Thema Ausei nan-

dersetzung von Mitunternehmerschaften 

ist aus steuerlicher Sicht derart komplex, 

da es zahlreiche Möglichkeiten der Ver-

teilung des Vermögens gibt, auch unter 

Übernahme von Verbindlichkeiten oder 

Guthaben der Gesellschaft. Die geplante 

Auflösung oder Ausei nan dersetzung soll-

te daher früh genug von einem Steuerbe-

rater begleitet werden. ◀

PARTA zum 5. Mal TOP-Steuerkanzlei Deutschlands

Das Magazin FOCUS Spezial hat zum 

fünften Mal hinterei nan der die PARTA 

Buchstelle für Landwirtschaft und Gar-

tenbau GmbH mit Sitz in Bonn als TOP-

Steuerkanzlei in der Branche Land- und 

Forstwirtschaft ausgezeichnet. Insge-

samt sind in der Branche Land- und 

Forstwirtschaft bundesweit nur 16 

Kanzleien ausgezeichnet worden.

„Wir haben uns über die Auszeichnung 

als TOP-Steuerkanzlei, die wir nunmehr 

zum fünften Mal in Folge erhalten ha-

ben, sehr gefreut und sehen dadurch 

die guten Leistungen unserer Mitarbei-

ter für unsere land- und forstwirtschaft-

lichen Mandanten bestätigt“, so Ralf 

Stephany, Geschäftsführer der PARTA 

Buchstelle. Er sieht diese Auszeichnung 

auch als Bestätigung der konsequenten 

Spezialisierung der PARTA auf den Be-

reich der Land- und Forstwirtschaft und 

den Gartenbau mit eigener Aus- und 

Fortbildung der Mitarbeiter. 

Das Magazin FOCUS Spezial hat auf Ba-

sis einer unabhängigen Datenerhebung 

zu Deutschlands besten Steuerkanzlei-

en die Steuerkanzleienliste 2018 er-

stellt. Die Liste ist veröffentlicht wor-

den in dem Heft FOCUS Spezial Febru-

ar/März 2018. Für die Studie wurden 

fast 10   000 Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer befragt. Mit 14 Niederlas-

sungen im Rheinland, mehr als 

35 Steuer beratern und Rechtsanwälten 

sowie fast 250 Mitarbeitern ist die 

PARTA Marktführer für Fragen der Be-

steuerung im Agrarsektor im Rhein-

land. ◀
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Freuten sich über die erneute Auszeichnung der PARTA: Geschäftsführer Ralf Stephany (mit Urkunde) und die Leiter 

der PARTA-Niederlassungen. Foto: Marilena Kipp 


